Linden

Fakultatives Referendum

Die heutigen Softwareprogramme der Gemeindeverwaltung Linden entsprechen nicht mehr den hohen Anforderungen, die der Kanton an die Software der Gemeinden stellt. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung der Anschaffung eines neuen EDV-Gesamtsystems mit Anschluss an ein Rechenzentrum zugestimmt. Zudem wurde der entsprechende Verpflichtungskredit von total Fr. 180‘000.00 bewilligt.

Der Kredit setzt sich wie folgt zusammen:
Anschaffungskosten (einmalige Kosten)	Fr. 	50‘000.00
Jährlich wiederkehrende Kosten (kapitalisiert zu 20%, Fr. 26‘000.00 pro Jahr)	Fr. 	130‘000.00
Total Verpflichtungskredit	Fr	180‘000.00

Die jährlich wiederkehrenden Kosten von Fr. 26‘000.00 werden jeweils ins Budget der Laufenden Rechnung eingestellt. Gemäss Art. 23 Abs. 3 Gemeindeverfassung ist die Ausgabenbefugnis für wiederkehrende Ausgaben fünf Mal kleiner als für einmalige Ausgaben. Gemäss dem Trennungsverbot nach Art. 102 Gemeindeverordnung müssen die wiederkehrenden Ausgaben für den Kreditbeschluss kapitalisiert und mit den einmaligen Ausgaben zusammengerechnet werden. 

Nach Art. 24 Gemeindeverfassung können die Stimmberechtigten verlangen, dass die Kreditbewilligung der Einwohnergemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt wird. Das Referendum gilt als zustande gekommen, wenn mindestens 5% der Stimmberechtigten, gegenwärtig mindestens 49 Personen, es unterzeichnen und es innert 30 Tagen, das heisst bis 19.12.2011, auf der Gemeindeverwaltung eingereicht ist.

Die Akten liegen während der Referendumsfrist auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. 

Linden, 11. November 2011
	Gemeindeverwaltung Linden
	






Bitte im Anzeiger von Konolfingen vom 17. November 2011 publizieren

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

	Gemeindeverwaltung Linden
